
 
Unter begleitetem Umgang (BU) verstehen wir die 
Unterstützung von Eltern bei der Bewältigung von 
Unsicherheiten oder Konflikten rund um den Um-
gang zwischen einem Elternteil und einem oder 
mehreren Kindern. Die Unterstützung besteht in 
der Begleitung der Umgangskontakte durch eine 
Fachkraft und einer flankierenden Beratung der 
Eltern mit dem Ziel einer einvernehmlichen El-
ternvereinbarung zur Regelung des Umgangs 
 

 

 

 

 

 

 ein Kontakt zwischen Kind und umgangsbe-

rechtigtem Elternteil hat praktisch noch nie 

stattgefunden oder ist seit langer Zeit unter-

brochen (Umgangsanbahnung) 

 der Konflikt zwischen den Eltern des Kindes ist 

so heftig, dass eine unbegleitete Übergabe des 

Kindes zur Zeit zu belastend für das Kind wäre 

 es wird befürchtet, dass der umgangsberech-

tigte Elternteil den Umgang mit dem Kind nicht 

angemessen gestalten kann 

 es wird befürchtet, dass während des Umgangs 

Gefahr für das körperliche und psychische Wohl 

des Kindes besteht (beaufsichtigter Umgang) 

 

 

 

  

Wir verfügen über geeignete Räume in Strausberg 

Stadt und Hegermühle. 

 

 

 

  

In der Regel findet Umgangsbegleitung werktags, in 

Ausnahmefällen am Samstag statt. Niemals findet 

Begleitung sonntags oder an gesetzl. Feiertagen 

statt. 

 

 

 

 

  

BU ist eine vorläufige, zeitlich begrenzte Maßnah-

me, die zum Ziel hat, eine einvernehmliche Rege-

lung für den zukünftigen unbegleiteten Umgang zu 

finden. BU ist noch keine Umgangsregelung. Daher 

findet BU in der Regel 14tägig für 2 Stunden statt, 

bei Kindern unter 6 Jahren auch wöchentlich für 1 

Stunde. 

 

 

 

  

Die Beratung findet werktags in unserer Geschäfts-

stelle in Strausberg statt. 

 

 

 

  

Im Idealfall findet Beratung immer im Wechsel mit 

Begleitung statt. Also auch hier im Abstand von 14 

Tagen. 

 

 

 

 

  

In der Regel dauert Umgangsberatung mit Um-

gangsbegleitung zwischen 3 und 6 Monaten. BU 

endet spätestens, wenn die Eltern eine einver-

nehmliche Regelung zur Umgangsregelung getrof-

fen haben. 

 

 

 

 

  

Die UmgangsberaterInnen sind die Hauptansprech-

partnerInnen. Sie verfügen über eine beraterische 

oder familientherapeutische Zusatzqualifikation . 

Sie koordinieren die Unterstützung. Sie beauftragen 

eine/n Umgangsbegleiter/in. Die Umgangsbegleite-

rInnen  sind ausgebildete Fachkräfte und verfügen 

über besondere Kenntnisse im Umgang mit Kindern 

und Jugendlichen und deren Eltern. 

 

  

 

 

 

 
 

1 

•BU wird entweder vor dem Familiengericht 
oder dem Jugendamt 
beschlossen/vereinbart.  

2 

•Es folgt die Überweisung durch das 
Jugendamt an den AWO 
Erziehungshilfeverbund 

3 

•Wir laden Sie zu einem Erstgespräch ein. 
Dieses dient dem gegenseitigen 
Kennenlernen, der Erstellung einer  
Kooperationsvereinbarung, sowie der 
Ablauf- und Terminplanung (manchmal sind 
2 Erstgespräche notwendig, manchmal 
Einzelgespräche).  

4 

•Darauf folgt die Beauftragung der/des 
Umgangsbegleiters/erin. Diese/r macht nun 
einen Termin zum Kennenlernen des Kindes 
mit dem betreuenden Elternteil  

5 

•Dann beginnt die Phase der Beratung und 
der Begleitung (immer im Wechsel) 

Wo findet Begleitung statt? 

Wann findet Begleitung statt? 

Wie oft findet Begleitung statt? 

Wo und wann findet Beratung statt? 

Wie oft findet Beratung statt? 

Wie lange findet BU statt? 

Wer begleitet und wer berät? 

Einige Gründe für BU Wie ist der Ablauf? 



 

 

 

 

 

 

 Bin ich insgesamt offen für eine einvernehmli-

che Regelung zum Wohl der gemeinsamen Kin-

der? 

 Bringe ich die Geduld auf, in den 14tägigen 

Beratungsterminen an einer Vereinbarung zu 

arbeiten? 

 Kann ich mich für die Dauer von 3-6 Monaten 

auf einen solchen Beratungsprozess einlassen 

und auf weitere gerichtliche Schritte für diese 

Zeit verzichten?  

 Kann ich die geforderte Regelmäßigkeit der 

Umgangs- und Beratungstermine im Hinblick 

auf meine Lebenssituation (Wohnort, Transport 

des Kindes zum Umgangsraum, berufliche Tä-

tigkeit etc.) einhalten? 

 

  

Worüber sollte ich mir im Vorfeld Gedanken 

machen? 

 

 

Ortsverein Strausberg e.V. 
 
Erziehungshilfeverbund 

 

 

www.awo-ehv.de            Begleiteter Umgang . 
 

AWO Erziehungshilfeverbund Strausberg 
 

Klosterdorfer Chaussee 14b 

15344 Strausberg 

 

 

Ambulanter Bereich: 

 

Tel 03341 – 49 72 35 (mit AB) 

Fax 03341 – 39 04 82 
 

E-Mail ambulant@awo-ehv.de 

 

 

Geschäftsstelle/stationärer Bereich: 

 
Tel 03341 – 42 11 52 

Fax 03341 – 39 04 82 

 

E-Mail heimleitung@awo-ehv.de 


